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Die Bürger_innen müssen ein 
echtes Recht zur Agenda 
Setzung erhalten: Sie sollten 
Einfluss auf die Strategische 
Agenda des Europäischen Ra
tes haben und die Europäische 
Bürgerinitiative sollte eine di
rekte Rechtsfolge auslösen.

Die partizipative Demokratie 
auf EUEbene muss vereinfacht 
werden: Konsultationsinstru
mente sollten gezielter einge
setzt werden, Ergebnisse soll
ten für die Bürger_innen besser 
nachvollziehbar werden und 
die Internetseite Ihre Meinung 
zählt sollte zentral Zugang zu 
allen Instrumenten der partizi
pativen Demokratie bieten.

Die EURechtsetzung muss 
transparenter werden: Ein inte
griertes System von Transpa
renzregistern auf nationaler 
und EUEbene sollte auch alle 
Verhandlungsführer_innen im 
Ratssystem erfassen. 
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EINLEITUNG

1   EINLEITUNG

Eine zunehmende Nutzung der Europäischen Bürgerinitiati
ve (Plottka 2019), Bürgerdialoge, die in ganz Europa veran
staltet werden (Candeau 2018), sowie zwei europapolitische 
Referenden in den Niederlanden (van der Brug / van der 
Meer / van der Pas 2018) und Ungarn (Gessler 2017) im Jahr 
2016 zeigen, dass Instrumenten direkter Bürgerbeteiligung 
eine wachsende Bedeutung in Europa zukommt. Spätestens 
mit der Debatte über die Konferenz zur Zukunft Europas hat 
die Forderung nach einer Ausweitung der Bürgerbeteiligung 
den politischen Mainstream erreicht.

Drei Faktoren erklären diesen Trend: (1) Der französische 
Präsident Emmanuel Macron drängt auf Bürgerdialoge (Fi
nancial Times 2019), um einen neuen Transmissionsriemen 
zu schaffen, der das zerfallene französische Parteiensystem 
ersetzt. (2) Die Befürworter_innen direkter Demokratie be
werben neue Formen der Bürgerbeteiligung als Alternative 
zur repräsentativen Demokratie. (3) Europaskeptiker_innen, 
die ihrer dünnen Ideologie des Populismus folgen (Mudde 
2004), spielen Bürger_innen und Politiker_innen in der Hoff
nung gegeneinander aus, die direkte Demokratie möge der 
europäischen Integration ein Ende bereiten.

Aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen werden Empfeh
lungen zur Stärkung der Demokratie auf EUEbene, die das 
Thema Bürgerbeteiligung außer Acht lassen, kaum breite 
Beachtung finden. Angesichts der zunehmenden Polarisie
rung europapolitischer Debatten und des Aufstiegs von Po
pulist_innen in Europa könnte der Zeitpunkt zur Stärkung 
direkter Beteiligungsformen ungünstiger nicht sein. Eine zu 
umfassende Reform könnte eine weitere Destabilisierung 
der politischen Systeme in Europa mit sich bringen, da Bür
ger_innen, Politiker_innen, Zivilgesellschaft und Interessen
vertreter_innen gleichermaßen erst den Umgang mit den 
neuen Instrumenten erlernen müssen. Genauso unklug ist 
es jedoch, politische Unruhen in Europa als Vorwand gegen 
weitere Reformen zu nutzen. Wenn die im Laufe der letzten 
20 Jahre erzielten Fortschritte ins Stocken geraten, werden 
mehr Bürger_innen Populist_innen unterstützen und die 
Einführung der direkten Demokratie fordern. Aus diesem 
Grund wird in diesem Papier für einen schrittweisen Ausbau 
der partizipativen Demokratie auf EUEbene plädiert, um so 
den erforderlichen Lernprozess zu erleichtern.

Partizipative Demokratie, definiert als die Beteiligung von In
teressengruppen, der organisierten Zivilgesellschaft und ein
zelner Bürger_innen an Entscheidungsverfahren auf EUEbe
ne,1 sollte die repräsentative Demokratie ergänzen und 
unterstützen, sie aber nicht ersetzen. Partizipative De
mokratie stärkt die InputLegitimation, da sie ein zusätzli
cher Kanal ist, über den Bürger_innen politische Forderun
gen artikulieren können und der die transnationale Mei
nungsbildung erleichtert. Da partizipative Demokratie ge

1 Partizipative Demokratie unterscheidet sich von direkter Demokratie 
dadurch, dass die Bürger_innen zwar unmittelbar an den Entschei
dungsprozessen partizipieren können, aber Referenden nicht das be
stehende System der checks and balances außer Kraft setzen.

nutzt werden kann, um EUEntscheidungsträger_innen po
litisch zur Verantwortung zu ziehen und sie zu mehr Res
ponsivität zu zwingen, trägt sie dazu bei, Wahlalternativen 
sichtbarer zu machen. Überdies stärkt partizipative Demo
kratie die europäischen Öffentlichkeiten.

Mit Blick auf die Erreichung dieser Ziele erörtert das vorlie
gende Papier den Reformbedarf in fünf Bereichen der parti
zipativen Demokratie. Thematisiert werden (A) die unzurei
chende Beteiligung von Bürger_innen und organisierter Zi
vilgesellschaft auf nationaler Ebene, (B) Hürden, die eine 
breite Beteiligung verhindern, (C) der TopdownCharakter 
der partizipativen Demokratie und (D) das Fehlen einer di
rekten Wirkung. Abschließend wird argumentiert (E), dass 
die EU ihre Rolle als demokratische Vorreiterin beibehalten 
sollte. Auf der Grundlage der Analyse werden fünf Reform
ansätze identifiziert und zehn konkrete Empfehlungen zur 
Stärkung der partizipativen Demokratie gegeben. Die vor
geschlagenen Empfehlungen stammen aus der Studie En-
hancing the Democratic Legitimacy of the European Union 
(Müller / Plottka 2020), die weitere Reformempfehlungen 
präsentiert und eine vertiefte Analyse des Reformbedarfs 
liefert.

2   REFORMBEDARF

Seit der Veröffentlichung des Weißbuch »Europäisches Re
gieren« (Europäische Kommission 2001) haben das Europäi
sche Parlament und die Kommission mit Unterstützung des 
Wirtschafts und Sozialausschusses Bereitschaft zur Reform 
der Entscheidungsverfahren auf EUEbene gezeigt, um Inte
ressengruppen, die organisierte Zivilgesellschaft und einzel
ne Bürger_innen stärker einzubeziehen (Gerstenmeyer / Plott
ka 2018). Währenddessen hat sich der Rat der EU diesen Re
formen weitestgehend verschlossen. Mehr Transparenz und 
eine Stärkung der Rechenschaftspflicht der repräsentativen 
EUOrgane durch die Schaffung einer dritten Säule der de
mokratischen Legitimation, erfordert deshalb keine grundle
gende Umgestaltung des politischen Systems der EU. Viel
mehr sind weitere Anstrengungen zur Fortführung des ein
geschlagenen Reformkurses erforderlich. Um ihre Position 
als demokratischer Trendsetter zu erhalten, muss die EU eine 
Reihe konkreter Reformnotwendigkeiten angehen.

A)  UNZUREICHENDE EINBEZIEHUNG VON 
BÜRGER_INNEN UND ZIVILGESELLSCHAFT 
AUF NATIONALER EBENE

Die Instrumente partizipativer Demokratie auf EUEbene lei
den weiterhin unter einer unzureichenden Beteiligung von 
Bürger_innen und Interessengruppen, besonders jenen auf 
nationaler Ebene. 2016 war einem Drittel aller EUBürger_in
nen die EBI unbekannt (Gerstenmeyer / Klein / Plottka / Tittel 
2018: 88). Mangelnde Bemühungen zur Bekanntmachung 
von Beteiligungsmöglichkeiten sind ein Teil des Problems. 
Der Europäische Rechnungshof hat in einer Analyse von 
Konsultationsverfahren auf EUEbene einen Zusammenhang 
festgestellt zwischen der Anzahl eingereichter Antworten 
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und der Zahl von Wegen, über die die Konsultationsverfah
ren beworben wurden (Europäischer Rechnungshof 2019: 
26f.).

Mit Blick auf die Diversität der sich beteiligenden Interessen
vertreter_innen sind die Forschungsergebnisse ambivalent: 
Bunea (2017: 65) beobachtet beispielsweise eine zuneh
mende Vielfalt von Akteuren. Garben (2018: 234) betont 
andererseits, dass weiterhin die »üblichen Verdächtigen« 
dominieren. Er und andere Autor_innen finden zu unter
schiedlichen Graden, dass Vertreter_innen wirtschaftlicher 
Interessen immer noch besseren Zugang zu den EUInstitu
tionen haben. Auch die Treffen der seit 2019 amtierenden 
Kommissionsmitglieder mit Interessenvertreter_innen bestä
tigen dieses Muster: Die Vielfalt nimmt zu, aber die meisten 
Gesprächspartner_innen vertreten immer noch Unterneh
mensinteressen (Kergueno 2020). Eine ausgeglichene Kon
sultation unterschiedlicher Interessen bleibt eine große Her
ausforderung, die teilweise erleichtert wird, wenn Konsulta
tionen hochaktuelle Themen behandeln (Røed / Wøien Han
sen 2018). In diesen Fällen ist die Beteiligung breiter gefä
chert als im Falle von Konsultationen zu technischen Fragen 
(Beyers / Arras 2019).

In Bezug auf die territoriale Repräsentation steht die partizi
pative Demokratie auf EUEbene vor einer doppelten Her
ausforderung: Erstens weisen Dür und Mateo (2012) darauf 
hin, dass Ressourcen ein entscheidender Faktor dafür sind, 
ob Akteure auf nationaler Ebene Zugang zu europäischen 
Entscheidungsprozessen haben. Zweitens sind die Konsulta
tionsteilnehmenden ungleich in den Mitgliedstaaten ver
teilt. Gemessen an der Zahl der Antworten pro 100.000 
Bürger_innen, beteiligen sich deutschsprachige Länder am 
stärksten (Europäischer Rechnungshof 2019: 28). In einigen 
Mitgliedstaaten ist zudem die Zivilgesellschaft schwächer als 
in anderen (Pleines 2011) oder ihre Arbeit wird durch autori
täre Tendenzen zunehmend behindert (Najmowicz 2019).2  
Die Gewährleistung einer gleichberechtigten Beteiligung 
von Bürger_innen, organisierter Zivilgesellschaft und Inter
essengruppen aus allen Mitgliedstaaten ist eine Herausfor
derung von wachsender Bedeutung.

Wie Untersuchungen zu den Absichten, eine EBI zu nutzen, 
zeigen, ist auch die Bürgerbeteiligung unausgewogen. Kan
dyla und Gherghina (2018) kommen zu dem Schluss, dass 
die EBI für politisch gebildete Bürger_innen, die sich mit der 
Komplexität der EUPolitik auskennen, attraktiver ist als für 
Bürger_innen, denen dieses Vorwissen fehlt. Dass die Teil
nahme an Europäischen Bürgerinitiativen sozialstrukturell 
genauso verzerrt ist wie die Beteiligung an den Europawah
len (Kaeding / Haußner 2020), zeigt, dass partizipative De
mokratie keine Kompensation für eine niedrige Wahlbeteili
gung darstellt (Merkel 2011). Sie entspricht jedoch veränder
ten Erwartungen, die ein Teil der Bürger_innen an die Mög

2 Die Gewährleistung der Rahmenbedingungen für eine funktionie
rende demokratische Zivilgesellschaft in allen Mitgliedstaaten ist eine 
neue Herausforderung und erfordert Antworten auf EUEbene. Aus 
Platzgründen wird das Thema in diesem Grundsatzpapier nicht be
handelt.

lichkeiten politischer Beteiligung hat. Um die Inklusivität der 
EUPolitik weiter zu erhöhen, muss die Partizipation unter 
sozialstrukturellen Gesichtspunkten diverser werden. Auch 
die Interessen von Bürger_innen, die nicht an Wahlen teil
nehmen und in der Zivilgesellschaft unterrepräsentiert sind, 
müssen in der partizipativen Demokratie gehört werden.

B) HÜRDEN VERHINDERN EINE  
BREITE BETEILIGUNG

Angesichts der 24 Amtssprachen in der EU stellt die man
gelnde Beherrschung der englischen Sprache nach wie vor 
eine entscheidende Hürde dar, die politische Partizipation 
verhindert. Eine Übersetzung von Dokumenten in alle Amts
sprachen ist nur für die Konsultationsverfahren vorgesehen, 
die die Prioritäten des Arbeitsprogramms der Kommission 
betreffen. Für alle anderen Konsultationsverfahren wird die 
Übersetzung in die drei Arbeitssprachen als ausreichend er
achtet (Europäische Kommission 2017a: 68). So wurden im 
Jahr 2018 nur 70 Prozent aller öffentlichen Konsultationen 
in alle Amtssprachen übersetzt (Europäische Kommission 
2019a: 3). Zudem war die Europäische Kommission bis Ende 
2019 nicht verpflichtet, registrierte EBI zu übersetzen (Art. 4 
(4) der Verordnung (EU) 2019/788).

Die verwirrende Vielfalt an Beteiligungsinstrumenten ent
lang des gesamten politischen Prozesses – von der Initiative 
der Kommission bis zur Evaluierung geltenden Rechts – ist 
eine weitere Hürde, die Beteiligung verhindert. In der ersten 
Phase des politischen Prozesses kann Feedback zu einem 
»Fahrplan« oder einer »Folgenabschätzung in der Anfangs
phase« geben werden. In der zweiten Phase führt die Kom
mission öffentliche OnlineKonsultationen für Bewertun
gen, Eignungsprüfungen, Grünbücher, Initiativen mit Fol
genabschätzungen und optional für Mitteilungen der Kom
mission durch. Bei anderen Gesetzgebungsvorschlägen er
halten Interessenvertreter_innen ebenfalls die Möglichkeit, 
Eingaben zu machen (Europäische Kommission 2017b: 437–
449). In der dritten Phase finden Konsultationen zu Entwür
fen von delegierten Rechtsakten und Durchführungs
rechtsakten statt. In der vierten Phase haben die Bürger_in
nen die Möglichkeit, auf der Internetseite Lighten the load 
Empfehlungen abzugeben, um das EURecht effektiver und 
effizienter zu gestalten (Europäische Kommission 2017a: 
71–72). Weitere Instrumente der Kommission zur Beteili
gung von Bürger_innen, Interessengruppen und der organi
sierten Zivilgesellschaft sind Bürgerdialoge, Komitologieaus
schüsse und Expertengruppen. 

Darüber hinaus gibt es die EBI, das Recht, eine Petition an 
das Europäische Parlament zu richten, und das Recht, sich 
an den Europäischen Bürgerbeauftragten zu wenden. Selbst 
für Expert_innen ist es schwierig zu verstehen, worin sich ei
nige dieser Instrumente unterscheiden, worin ihr Mehrwert 
besteht und wo ein Engagement zielführend ist. Wenn für 
eine Initiative mehrere Konsultationsinstrumente eingesetzt 
werden, kommt es zu unnötigen Überschneidungen (God
win / Akse / Lenoir 2017: 26). Daher müssen die Instrumente 
klar unterscheidbar (Renda 2015) und auf definierte Ziel



3

REFORMBEDARF

gruppen zugeschnitten sein. Sie sollten sich entweder an 
Bürger_innen oder an Interessengruppen und an die organi
sierte Zivilgesellschaft richten.

Binderkrantz, BlomHansen und Senninger (2020: 15) zeigen, 
dass öffentliche Konsultationsverfahren zur Einbeziehung ei
nes breiteren Interessenspektrums führen als andere Konsul
tationsformate, wie beispielsweise StakeholderKonferen
zen. Darüber hinaus stellt Quittkat (2011: 670) fest, dass die 
Beteiligung an Konsultationen von der Gestaltung des Frage
bogens abhängt. Geschlossene Fragen erhöhen die Beteili
gung, während offene Fragen höhere Anforderungen an die 
Bürger_innen stellen. Andererseits wird kritisiert, dass ge
schlossene Fragen nur Gelegenheit zur Meinungsäußerung 
geben und es nicht erlauben, eigene Ausführungen einzurei
chen oder die eigene Meinung zu erläutern (Godwin / Ak
se / Lenoir 2017: 27). Aus diesem Grund ist es notwendig, die 
Ziele der einzelnen Konsultationsverfahren sowie die jeweili
ge Zielgruppe klar zu definieren und die Fragebögen ent
sprechend zu gestalten. Eine Verbesserung der Methodik ist 
auch für Veranstaltungen im Rahmen von Konsultationspro
zessen erforderlich, die erheblichen Spielraum für eine besse
re Moderation lassen. Alemanno (2018: 2) weist jedoch dar
auf hin, dass keines der derzeit verwendeten Instrumente für 
eine öffentliche Massenbeteiligung geeignet ist.

Um die Zugänglichkeit der laufenden Konsultationsverfah
ren der Kommission zu verbessern, bietet die Website Ihre 
Meinung zählt eine zentrale Plattform mit begrenzten Infor
mationen und Links zu Internetseiten mit den laufenden 
Konsultationen und anderen FeedbackMechanismen. Eine 
benutzerfreundliche Plattform, die einen Überblick über alle 
Instrumente der partizipativen Demokratie auf EUEbene 
gibt und die einzelnen Instrumente sowie ihre jeweiligen 
Zielgruppen verständlich erläutert, fehlt jedoch bisher (Euro
päischer Rechnungshof 2019: 26).

Mit Ausnahme der EBI gibt es weiterhin kein Instrument für 
die Bürger_innen, sondern es bedarf der Unterstützung 
durch die organisierte Zivilgesellschaft. Die jüngste Reform 
der EBIVerordnung hat zwar das Verfahren erheblich er
leichtert (Plottka 2019), es bleibt jedoch aufwändig, wäh
rend die rechtlichen Folgen erfolgreicher Initiativen weiter
hin begrenzt sind. Weitere Reformen sind notwendig, die 
entweder auf eine Erleichterung des Verfahrens und eine 
Vereinfachung der Anforderungen an die Organisator_in
nen abzielen oder eine automatische Rechtsfolge einführen, 
welche die aktuell hohen Anforderungen rechtfertigen wür
de.

C) KONSULTATIONSINSTRUMENTE SIND 
HAUPTSÄCHLICH »TOPDOWN« KONZIPIERT

Trotz der EBI, des Petitionsrechts, des Rechts, sich an die/
den Bürgerbeauftragte_n zu wenden, sowie der Internetsei
te Lighten the load folgen alle von der Kommission zur Bür
gerbeteiligung eingesetzten Instrumente einem Topdown
Ansatz, bei dem die Bürger_innen nur auf Fragen der Kom
mission antworten können. Während die Organisation einer 

EBI erhebliche Ressourcen erfordert, die einzelne Bürger_in
nen kaum aufbringen können, ist die Internetseite Lighten 
the load als Instrument zur Reduzierung einer vermeintli
chen »Überregulierung« konzipiert. In nur wenigen ihrer 
mehr als 1.500 Bürgerdialoge (Europäische Kommission 
2019b) experimentierte die JunckerKommission mit neuen 
methodischen Ansätzen, welche es den Bürger_innen er
möglichen, die Themen der Veranstaltungen selbst zu be
stimmen. Mithin existiert auf EUEbene derzeit kein einfa
ches Instrument der Bürgerbeteiligung, das es Bürger_innen 
regelmäßig ermöglicht, neue Ideen vorzuschlagen. 

Wenn das Europäische Parlament in Zukunft ein Initiativ
recht erhält, könnte das Petitionsrecht zu einem solchen In
strument der AgendaSetzung ausgebaut werden. Derzeit 
ist das Interesse der Bürger_innen, Petitionen an das Euro
päische Parlament zu richten, jedoch sehr begrenzt, wäh
rend Internetseiten zur Organisation informeller OnlinePeti
tionen, wie change.org, openPetition oder Avaaz, sowie 
OnlinePetitionen an nationale Regierungen und Parlamen
te in einigen Ländern auf großes Interesse stoßen (Le Blanc 
2020). Seit 2014 betreibt auch das Europäische Parlament 
eine Internetseite über die Petitionen online eingereicht 
werden können. In der Folge hat sich die Zahl der Petitionen 
in der neunten Wahlperiode des Europäischen Parlaments 
jedoch halbiert (Heezen / Marzocchi 2019). Vor diesem Hin
tergrund erscheint die Feststellung des Petitionsausschus
ses, dass »die technische Entwicklung des Portals fortge
setzt werden muss« (Europäisches Parlament 2019a), als ei
ne massive Untertreibung des Problems.

Neben der fehlenden Möglichkeit, Themen auf die Agenda 
der europäischen Politik zu setzen, werden Konsultations
verfahren als suggestiv kritisiert. Insbesondere durch die Ge
staltung von Fragebögen mit geschlossenen Fragen kann 
die Kommission die Ergebnisse in ihrem Sinne beeinflussen 
(Dawson 2016: 1220), ohne dass die Teilnehmenden die 
Möglichkeit haben, weitere relevante Aspekte zu themati
sieren. Die Teilnehmenden können nur ihre Meinung äußern 
(Godwin / Akse / Lenoir 2017: 27), ohne die Hintergründe zu 
erläutern. Hier muss die Kommission deutlicher machen, mit 
welchen Konsultationen sie sich das Fachwissen der Interes
sengruppen zu Nutze machen möchte und welche drauf ab
zielen, einen Überblick über die Präferenzverteilung unter 
den Betroffenen zu erhalten. Für das Erreichen beider Ziele 
ist jedoch eine ausgewogenere Beteiligung an den Konsul
tationsverfahren notwendig. Um zu verhindern, dass eine 
nichtrepräsentative Beteiligung Informationen über die Prä
ferenzverteilung völlig nutzlos macht, muss die Ausgestal
tung von Konsultationsverfahren verbessert werden.

D) INSTRUMENTE PARTIZIPATIVER 
DEMOKRATIE BLEIBEN FOLGENLOS

Die Auswertung von Konsultationen wird in einem zusam
menfassenden Bericht veröffentlicht. Diese sind eher be
schreibend, skizzieren die Konsultationsstrategie, charakte
risieren die Teilnehmenden und fassen ihre Beiträge zusam
men (Europäische Kommission 2017b: 433–436). Die Leitli
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nien zur besseren Rechtsetzung der Kommission bieten al
lerdings keine Anleitung zur Methodik der Auswertung 
(Chase / Schlosser 2015: 3). In der Praxis verwendet die Kom
mission häufig statistische Analysen, macht diese aber nicht 
transparent (Europäischer Rechnungshof 2019: 48). Die sta
tistische Auswertung ist jedoch problematisch, da die Teil
nehmergruppe nicht repräsentativ ist (Europäischer Rech
nungshof 2019: 43). Eine Verbesserung der Konsultations
fragebögen würde auch eine bessere Analyse der Antwor
ten ermöglichen und für Konsultationen, die auf Sachexper
tise abzielen, ist dies ein sinnvoller Ansatz. Bei Konsultatio
nen, die Informationen über Präferenzverteilungen erheben, 
sind die Ergebnisse jedoch nicht verwertbar, solange die 
Gruppe der Teilnehmenden nicht repräsentativ ist.

Nach Auswertung der Ergebnisse erwarten die Teilnehmen
den eine Rückmeldung von den EUInstitutionen, wie die 
Konsultationsbeiträge Eingang in das weitere Entscheidungs
verfahren finden. Das Fehlen dieser Rückkopplung zwischen 
dem Handeln der EUInstitutionen und den engagierten Bür
ger_innen bleibt weiterhin der problematischste Aspekt der 
partizipativen Demokratie auf EUEbene. Die meisten zusam
menfassenden Berichte sind nur auf Englisch verfügbar und 
werden nicht übersetzt (Europäischer Rechnungshof 2019: 
46f.), was viele Bürger_innen daran hindert, sie zu lesen. 
Wenn Konsultationen zu einem Legislativvorschlag führen, 
muss im Begründungsteil auf die Konsultationsergebnisse 
eingegangen werden. Dabei ist zu begründen, warum be
stimmte Konsultationsbeiträge verworfen werden (Europäi
sche Kommission 2017b: 433–436). Neben der Veröffentli
chung der Begründung sieht die »bessere Rechtsetzung« kei
ne Kommunikationsaktivitäten vor. Ähnliche Zurückhaltung 
zeigt die Kommission auch im Umgang mit der EBI. So hat 
der Europäische Gerichtshof in einem Fall die Entscheidung 
der Kommission, eine EBI nicht zu registrieren, für nichtig er
klärt, da die Kommission es versäumt hatte, ihre Entschei
dung zu begründen (Plottka 2017: 191). Die Beispiele ma
chen deutlich, warum viele Konsultationsteilnehmenden der 
Auffassung sind »dass es der Kommission an Rechenschafts
pflicht und Bürgernähe fehlt« (Europäischer Rechnungshof 
2019: 52). Einerseits können die Bürger_innen von den Ent
scheidungsträger_innen erwarten, dass diese begründen, 
warum sie bestimmte Vorschläge und Eingaben nicht in Be
tracht ziehen, und diese Begründung auch offensiv kommu
nizieren. Wenn Eingaben der Bürger_innen aufgegriffen wer
den, verpassen die Entscheidungsträger_innen andererseits 
eine Gelegenheit zu zeigen, dass sie responsiv sind. Proble
matisch ist dabei die erhebliche Zeitspanne zwischen den 
Eingaben der Bürger_innen und den Entscheidungen auf 
EUEbene. Im Fall der EBI können zwischen dem Sammeln 
von Unterschriften und der Veröffentlichung des Gesetzes
vorschlags der Kommission Jahre vergehen. Daher müssen 
die Bürger_innen in die Lage versetzt werden, das Followup 
zu ihren Eingaben, leicht zu verfolgen, und die Entschei
dungsträger_innen auf EUEbene müssen ihre Entscheidun
gen besser gegenüber den Bürger_innen rechtfertigen.

Mit Ausnahme einzelner Fallstudien ist eine systematische 
Untersuchung des Einflusses partizipativer Demokratie auf 
die europäische Rechtsetzung nicht möglich. Es ist jedoch 

klar, dass keines der bestehenden Instrumente eine direkte 
Rechtsfolge auslöst. Selbst an eine erfolgreiche EBI, die den 
Standards direktdemokratischer Entscheidungsverfahren 
genügt, schließt sich nur der Dialog der Organisator_innen 
mit dem Europäischen Parlament und der Kommission an. 
Somit gilt weiterhin die Einschätzung von KohlerKoch und 
Quittkat (2011), dass es auf EUEbene keine partizipative De
mokratie gibt, sondern nur partizipative Governance. Die 
EBI wurde zwar durchaus genutzt, um politisch strittige 
Themen aufzugreifen, jedoch haben sich anfängliche Be
fürchtungen, dass Radikale und Populist_innen die EBI als 
Propagandainstrument und Einfallstor in die europäische 
Politik nutzen könnten, nicht bewahrheitet. Entsprechend 
stehen der Weiterentwicklung der EBI als einem ersten 
Schritt hin zu einer echten »partizipativen Demokratie« kei
ne ernsthaften Gründe mehr im Wege.

E) DIE EU MUSS IHRE ROLLE ALS DEMO
KRATISCHE TRENDSETTERIN BEIBEHALTEN

Eine Weiterentwicklung der EBI wäre ein Beitrag dazu, dass 
die EU ihre Rolle als demokratische Vorreiterin beibehält. 
Seit 2001 hat die Kommission das zuvor beschriebene Sys
tem aus Konsultationsverfahren entwickelt und mit der EBI 
das erste transnationale »direktdemokratische […] Volks
recht […] der Geschichte« etabliert (Kaufmann 2011: 201). 
Die Transparenzregeln auf EUEbene sind vorbildlich und 
fortschrittlicher als in den meisten Mitgliedstaaten (Katze
mich / Lange / Bank 2019: 21). Allerdings ist das Transparenz
register derzeit auf die Kommission und das Europäische 
Parlament beschränkt. Nach der jüngsten Änderung der Ge
schäftsordnung des Parlaments, die die Teilnahme am Re
gister für Mitglieder des Parlaments in leitenden Funktionen 
verbindlich vorschreibt (Europäisches Parlament 2019b), und 
der Ernennung der Verhandlungsführer_innen des Europäi
schen Parlaments für die neue Legislaturperiode, haben die 
interinstitutionellen Verhandlungen über ein verpflichtendes 
Transparenzregister für Kommission, Parlament und Rat gu
te Aussichten, erfolgreich abgeschlossen zu werden. Dabei 
ist die geplante Beteiligung des Rates am Transparenzregis
ter grundsätzlich als ein Fortschritt zu begrüßen. Durch die 
Beschränkung der Verpflichtung auf das Personal des Gene
ralsekretariats (Rat der Europäischen Union 2017), verfehlt 
die Reform jedoch ihr Ziel, mehr Transparenz zu schaffen. 
Dazu müsste das Transparenzregister auch alle nationalen 
Beamten erfassen, die in den vorbereitenden Gremien des 
Rates, insbesondere im Ausschuss der Ständigen Vertreter, 
verhandeln.

3    REFORMANSÄTZE UND  
EMPFEHLUNGEN

Die partizipative Demokratie auf EUEbene hat das Potenzi
al, die InputLegitimität der EU zu stärken, EUPolitiker_in
nen zu einer besseren Begründung ihrer Entscheidungen zu 
zwingen und in Zeiten zunehmender Politisierung europäi
sche Öffentlichkeiten zu schaffen. Um dieses Potenzial zu 
nutzen, muss der diskutierte Reformbedarf im Rahmen von 
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fünf Reformansätzen angegangen werden. Erstens muss 
die partizipative Demokratie auf EU-Ebene integrati-
ver werden, um Bürger_innen mit veränderten Partizipati
onserwartungen für die EUPolitik zurückzugewinnen und 
das Potenzial der EU zur Generierung von InputLegitimati
on zu verbessern. Zweitens muss die partizipative Gover-
nance ihren Top-down-Ansatz überwinden, indem sie 
den Bürger_innen ein Recht zur AgendaSetzung verleiht. 
Drittens müssen Reformen der Partizipationsinstru-
mente dazu führen, dass die EU-Institutionen respon-
siver gegenüber den Eingaben der Bürger_innen wer-
den. Sie müssen entweder begründen, warum sie Eingaben 
ablehnen oder besser zeigen, wann sie auf die Forderungen 
der Bürger_innen, Interessengruppen und der Zivilgesell
schaft eingehen. Viertens muss die EU transparenter 
werden, indem sie alle am ordentlichen Gesetzgebungs
verfahren Beteiligten gleichbehandelt. Der Rat sollte hier 
nicht mehr von den Transparenzregeln ausgenommen sein. 
Fünftens ist die bevorstehende Konferenz zur Zukunft Euro
pas die beste Gelegenheit, innovative Instrumente der Parti
zipation zu erproben. Sie sollte daher als Pilotprojekt ge
nutzt werden, wie Bürger_innen und organisierte Zivil-
gesellschaft an der Reform der EU-Verträge mitwir-
ken können. Dieses Papier präsentiert im Folgenden ent
lang der genannten Reformansätze eine Auswahl von zehn 
Empfehlungen, die der Studie Enhancing the Democratic Le-
gitimacy of the European Union (Müller / Plottka 2020) ent
nommen sind.

A) EUDEMOKRATIE INTEGRATIV GESTALTEN

(1)   Die Instrumente der partizipativen Demokratie auf 
EUEbene verfolgen keine klaren Ziele, definieren ihre 
Zielgruppen nicht eindeutig und überschneiden sich 
teilweise. Das EUKonsultationsregime ist selbst für Ex
pert_innen kaum verständlich. Um dieses Problem zu 
lösen, sollten zwei transparente Sets an Konsulta-
tionsinstrumenten entwickelt werden, ein Set soll
te sich an Bürger_innen richten und eines an Interessen
gruppen sowie die organisierte Zivilgesellschaft. Jedes 
Instrument innerhalb der beiden Sets sollte einen 
selbsterklärenden Namen erhalten, der deutlich 
macht, welches Ziel es verfolgt und an welche Zielgrup
pe es sich richtet. Klare Namen und differenzierte Sets 
erleichtern Bürger_innen und Expert_innen die Ent
scheidung, mit welchem Instrument sie sich beteiligen 
wollen, und vereinfachen die Verbreitung von Informa
tionen über Beteiligungsmöglichkeiten auf EUEbene. 
Um die Konsultationsinstrumente zielgerichteter zu ge
stalten, muss die Kommission nur ihre Leitlinien für eine 
bessere Rechtsetzung überarbeiten.

(2)     Wenn die Instrumente ein klares Ziel haben (entweder 
die Erhebung von Meinungen oder die Sammlung von 
Fachwissen), können die Fragebögen zielgerichteter 
gestalten und die Moderation von Veranstaltun-
gen im Rahmen von Konsultationsprozessen ver-
bessert werden. Eine verbesserte Methodik wird 
höchstwahrscheinlich zu nützlicheren Konsultations

ergebnissen führen und auf Seite der Teilnehmenden 
Enttäuschung verringern. Expert_innen erhalten die 
Möglichkeit, ihr Fachwissen zu den von der Kommissi
on definierten Themen einzubringen und zusätzliche 
Aspekte anzusprechen, die die Kommission unberück
sichtigt gelassen hat. Fragebögen für Bürger_innen 
können so gestaltet werden, dass deren Beantwortung 
keine Vorkenntnisse erfordert. Einfache Fragebögen er
höhen die Teilnahmequoten erheblich. Die Verbesse
rung der Methodik von Fragebögen und Sitzungen er
fordert einen kommissionsinternen Kapazitätsaufbau 
und, insbesondere für die Moderation von Veranstal
tungen, die Auslagerung dieser Aufgabe an unabhän
gige Expert_innen.

(3)   Eine neu gestaltete Internetseite »Ihre Meinung 
zählt+« sollte Bürger_innen Zugang zur EBI, On-
line-Petitionen, dem oder der Europäischen Bür-
gerbeauftragten, zu allen Online-Konsultationen, 
Feedback-Mechanismen und anderen Konsultati-
onsinstrumenten der Kommission, wie der Inter-
netseite »Lighten the load« und Bürgerdialogen, 
sowie zum Transparenzregister bieten. Die in alle 
24 Amtssprachen übersetzte Internetseite sollte einfa
che Erklärungen zu jedem Instrument bieten und Bür
ger_innen, Interessenvertreter_innen und Aktivist_in
nen der Zivilgesellschaft so befähigen, das für ihren 
Zweck geeignete Beteiligungsinstrument zu finden. Ein 
Helpdesk sollte für Fragen zur Verfügung stehen. Die In
ternetseite sollte eine Suchmaschine und einen Benach
richtigungsservice anbieten, die es den Bürger_innen er
leichtern, nach laufenden EBI, Petitionen, Konsultatio
nen und Untersuchungen des oder der Bürgerbeauf
tragten sowie nach Ergebnissen und Berichten früherer 
Aktivitäten zu suchen und sich zu den Themen ihrer 
Wahl auf dem Laufenden zu halten. Als zentrale Platt
form würde eine solche Internetseite den Aufwand er
heblich reduzieren, den Bürger_innen betreiben müs
sen, um laufende Aktivitäten zu finden oder sich an die
sen zu beteiligen. Auch der Verwaltungsaufwand der 
EUInstitutionen würde reduziert, da ein einfacher Über
blick über alle laufenden Aktivitäten die Doppelung von 
Initiativen minimiert. Die Einrichtung einer solchen Platt
form würde eine interinstitutionelle Vereinbarung zwi
schen der Kommission, dem Parlament, dem Rat und 
dem oder der Bürgerbeauftragten sowie eine ausrei
chende Finanzierung aus dem jährlichen EUBudget für 
Einrichtung und Betrieb von Internetseite und Helpdesk 
erfordern.

B)    BÜRGER_INNEN EIN RECHT DER  
AGENDASETZUNG GEBEN

(4)   Die Schwellenwerte für erfolgreiche EBI sind hoch, wäh
rend die direkten Folgen begrenzt sind. Um den Bür-
ger_innen ein Recht zur Agenda-Setzung zu ge-
ben, sollten im Falle der EBI die Anforderungen an 
die Durchführung und deren Wirkung besser aus-
balanciert werden. Dem Beispiel von Petitionen an die 



6

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – MEHR BÜRGERBETEILIGUNG IN DER EU

britische Regierung und das Parlament im Vereinigten 
Königreich (Panagiotopoulos / Elliman 2012) folgend soll
te der Umfang der Antworten der EUInstitutionen ent
sprechend der Anzahl der gesammelten Unterstützungs
bekundungen gestaffelt werden. Wenn Organisator_in
nen 10.000 Unterschriften aus mindestens drei Mitglied
staaten sammeln,3 sollten sie eine schriftliche Antwort 
von der Kommission erhalten. Sammeln sie 100.000 Un
terschriften aus mindestens sieben Mitgliedstaaten,4 
sollten sie von der Kommission eingeladen werden, um 
über ihren Vorschlag zu diskutieren, und mindestens ein 
Ausschuss des Europäischen Parlaments und sowie wie 
eine Ratsarbeitsgruppe sollten über die EBI beraten. 
Wenn es einer EBI gelingt, 1 Million Unterschriften aus 
mindestens sieben Mitgliedstaaten zu sammeln, sollte 
sie direkte Wirkung entfalten. Sofern die Organisator_in
nen den Entwurf eines Gesetzesvorschlags beigefügt 
haben sollte das Gesetzgebungsverfahren automatisch 
beginnen. Liegt kein Vorschlag bei, sollte die Kommissi
on verpflichtet werden, unter Einbeziehung der Organi
sator_innen einen Vorschlag auszuarbeiten. Das refor
mierte EBIVerfahren gäbe den Bürger_innen ein mäch
tigeres Instrument zur AgendaSetzung an die Hand und 
zwänge die EUInstitutionen, stärker auf deren Forde
rungen einzugehen. Für die Festlegung der Schwelle von 
10.000 und 100.000 Unterschriften muss die EBIVer
ordnung im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren re
formiert werden, während für die Einführung der unmit
telbaren Wirkung eine Änderung von Art. 11 Abs. 4 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV) notwendig 
wäre.

(5)   Neben dem Einfluss auf die legislative Agenda der EU 
sollen die Bürger_innen auch über ein Instrument verfü
gen, das es ihnen erlaubt, sich an den Europäischen Rat 
zu wenden, der »die allgemeinen politischen Zielvorstel
lungen und Prioritäten« (Art. 15 Abs. 1 EUV) der EU fest
legt. Der Verabschiedung der strategischen Agen-
da des Europäischen Rates sollte eine Bürgerbefra-
gung vorausgehen. Dazu sollten einige der von der 
Kommission organisierten Bürgerdialoge als deliberative 
Foren ausgestaltet werden, wie es in Pilotveranstaltun
gen bereits versucht wurde. In diesen dezentral organi
sierten Foren sollten Gruppen zufällig ausgewählter Bür
ger_innen aus ganz Europa die künftigen politischen Pri
oritäten der EU diskutieren. Die Ergebnisse sollten in ei
nem Bericht dokumentiert und durch eine Eurobarome
terUmfrage zu den vorgeschlagenen Prioritäten der 
EUPolitik ergänzt dem Europäischen Rat vorgelegt wer
den. Der Europäische Rat sollte dazu verpflichtet 
werden, in einem Anhang zu seiner Strategischen 
Agenda zu erörtern, welche Konsultationsergeb-
nisse er berücksichtigt hat und zu begründen, wa-
rum er andere verworfen hat. Dieses neue Beteili
gungsverfahren gäbe den Bürger_innen ein Instrument 

3 Die nationale Quoren sollten ein Prozent der Quoren für erfolgreiche 
EBI betragen.

4 Die nationale Quoren sollten zehn Prozent der Quoren für erfolgrei
che EBI betragen.

der AgendaSetzung außerhalb des ordentlichen Ge
setzgebungsverfahrens und würde dem Zurückscheuen 
der Staats und Regierungschefs vor der partizipativen 
Demokratie ein Ende setzen. Diese Reform erfordert die 
Bereitschaft des Europäischen Rates und die Unterstüt
zung der Kommission. Die Ressourcen für Bürgerdialoge 
und EurobarometerUmfragen sind vorhanden, sie müs
sen nur gezielter eingesetzt werden.

C) EUINSTITUTIONEN RESPONSIVER MACHEN

(6)  Konsultationsprozesse und ihre Folgemaßnahmen müs
sen transparenter werden. Bislang werden zusammen
fassende Berichte über Konsultationen nur als Arbeits
dokumente der Kommissionsdienststellen veröffentlicht, 
die die Vorschläge der Kommission begleiten. Jede Ini-
tiative, für die eine oder mehrere Konsultationen 
durchgeführt werden, EBI und Petitionen sollten 
eine individuelle Verfahrensnummer erhalten, die 
es den Bürger_innen ermöglicht, die jeweilige Ini-
tiative zu verfolgen. Wie beim »Digital Object Identi
fier« (DOI) für Dokumente sollte es möglich sein, die Ver
fahrensnummer auch als InternetLink zu verwenden, 
um darüber Zugriff auf eine den Vorgang betreffende 
Micropage zu erhalten. Diese dokumentiert die jeweilige 
Initiative, einschließlich aller damit verbundenen Doku
mente, Veranstaltungen und Folgemaßnahmen. Diese 
Unterseiten sollten in die neue Internetseite Ihre Mei-
nung zählt+ integriert werden. Die Verfahrensnummern 
auf der Internetseite EUR-Lex bieten ein BestPractice
Beispiel für die Archivierung und Visualisierung von Ge
setzgebungsverfahren. Eine individuelle Verfahrensnum
mer würde Konsultationen auf EUEbene transparenter 
machen und es EUBürger_innen, Interessenvertreter_
innen und der organisierten Zivilgesellschaft erleichtern, 
sich über die Reaktionen der EUInstitutionen zu infor
mieren. Der Vorschlag erfordert nur begrenzte zusätzli
che Ressourcen, um die Konsultationsverfahren in das 
bestehende System für legislative Verfahren zu integrie
ren. Dazu müssten die entsprechenden Bestimmungen 
in den Leitlinien zur besseren Rechtsetzung angepasst 
werden.

D) EUGESETZGEBUNG TRANSPARENTER 
MACHEN

(7) Im internationalen Vergleich sind die Transparenzvor
schriften der Kommission recht fortschrittlich und das 
Europäische Parlament hat jüngst Schritte unternom
men, um auch Abgeordnete auf eine Teilnahme am 
Transparenzregister zu verpflichten (Europäisches Parla
ment 2019b). Die Bereitschaft des Rates, sich dem 
Transparenzregister anzuschließen bleibt dagegen be
grenzt. Sein Mandat für die laufenden interinstitutionel
len Verhandlungen sieht vor, dass die Transparenzbe
stimmungen nur auf das Personal des Generalsekretari
ats angewandt werden sollen, während die Verhand
lungsführer_innen der nationalen Regierungen ausge
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nommen bleiben (Rat der Europäischen Union 2017). 
Da der Rat weiterhin das mächtigere der beiden Gesetz
gebungsorgane auf EUEbene ist, ist die Ausnahme der 
nationalen Beamten von den Transparenzbestimmun
gen inakzeptabel. Auf alle nationalen Politiker_in-
nen und Beamt_innen, die an den Sitzungen des 
Rates, des Ausschusses der Ständigen Vertreter 
oder eines vorbereitenden Gremiums teilnehmen, 
müssen die Transparenzvorschriften Anwendung 
finden. Während das Transparenzregister selbst auf ei
ner interinstitutionellen Vereinbarung beruht, wäre eine 
Vertragsänderung erforderlich, um die Vorschriften auf 
Politiker_innen und Beamt_innen der Mitgliedstaaten 
anzuwenden.

(8) Da die nationalen Regierungen höchstwahrscheinlich 
die Idee einer Teilnahme am EUTransparenzregister aus 
formalen Gründen ablehnen werden, könnten die 
EU-Institutionen, Mitgliedstaaten in denen ent-
sprechende Transparenzvorschriften bereits gel-
ten und andere willige Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage nationaler Gesetzgebung und des in-
terinstitutionellen Abkommens ein integriertes 
Mehrebenen-Transparenzregister schaffen, das 
auch Politiker_innen und Beamt_innen der natio-
nalen Regierungen erfasst, die Verhandlungen im 
Rat führen. Ein integriertes Transparenzregister würde 
zum Vorbild werden und den politischen Druck auf an
dere Mitgliedstaaten erhöhen. Der Vorschlag würde ei
ne Revision der interinstitutionellen Vereinbarung über 
das Transparenzregister und die Überarbeitung oder 
Verabschiedung nationaler Gesetze erfordern. 

E)  DIE BETEILIGUNG DER BÜRGER_INNEN 
SOWIE DER ZIVILGESELLSCHAFT AN  
VERTRAGSREFORMEN ERMÖGLICHEN

(9)  In Anbetracht des Erfolgs des Konvents zur Zukunft Euro
pas, der durch ein Forum der Zivilgesellschaft ergänzt 
wurde, sollten zukünftig Vertreter_innen der orga-
nisierten Zivilgesellschaft sowie der Bürger_innen 
Mitglieder des Konvents sein, der im ordentlichen 
Änderungsverfahren für Verträge vorgesehen ist 
(Art. 48 Abs. 25 EUV). Sie sollten ein den Konvent be
gleitendes zivilgesellschaftliches Forum und Bürgerforum 
repräsentieren und aus deren Mitte gewählt werden. Da
zu ist eine Änderung des Art. 48 EUV notwendig.

(10)  Die bevorstehende Konferenz zur Zukunft Europas soll
te genutzt werden, um das in der Empfehlung Nr. 9 
vorgeschlagene neue ordentliche Verfahren zur Ände
rung der Verträge zu erproben. Die Konferenz zur 
Zukunft Europas sollte durch ein zivilgesellschaft-
liches Forum und ein Bürgerforum begleitet wer-
den. Delegierte aus beiden Gremien sollten Mit-
glieder der Konferenz werden. Der Vorschlag erfor
dert die Zustimmung der Kommission, des Europäi
schen Parlaments und des Rates in einer interinstitutio
nellen Vereinbarung.

4    ES IST HÖCHSTE ZEIT DIE  
REFORMEN UMZUSETZEN

Dieses Papier hat dargelegt, dass die Reform der partizipati
ven Demokratie auf EUEbene zur Stärkung der demokrati
schen Legitimität der EU beitragen kann. Dies wird erreicht 
durch:

 – die Stärkung transnationaler Meinungsbildung;
 –  eine bessere Sichtbarkeit von Wahlalternativen;
 –  die Stärkung europäischer Öffentlichkeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die partizipative 
Demokratie dazu beiträgt, die Funktionsweise der repräsen
tativen Demokratie auf EUEbene zu verbessern. Um diese 
positiven Effekte zu erzielen, muss eine Reihe von Reformer
fordernissen angegangen werden. Die meisten der empfoh
lenen Reformoptionen erfordern lediglich die Bereitschaft 
der EUInstitutionen, während einige wenige Reformen Än
derungen europäischen Sekundär oder Primärrechts vor
aussetzen. Das Bekenntnis der »neuen« Präsidentin der Eu
ropäischen Kommission zu mehr Transparenz (von der Leyen 
2019), die wieder aufgenommenen Verhandlungen über 
das verpflichtende Transparenzregister und die Konferenz 
zur Zukunft Europas bieten eine Gelegenheit, diese Heraus
forderungen in den nächsten zwei Jahren anzugehen.
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Im Vergleich zu den meisten Mitglied
staaten ist die partizipative Demokratie 
auf EUEbene weit entwickelt. Allerdings 
erreicht sie noch zu wenige Akteure auf 
der nationalen Ebene, technische Hinder
nisse schrecken Bürger_innen von einer 
Beteiligung ab, ihre Instrumente verfol
gen hauptsächlich einen TopdownAn
satz und es fehlt ihnen eine direkte Wir
kung. Die Regierungen der Mitgliedstaa
ten im Ratssystem verweigern sich wei
terhin der partizipativen Demokratie.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier:
www.fes-europe.eu

Um ihre Vorreiterposition zu erhalten, 
muss die EU von ihrem derzeitigen Top
downAnsatz zu einem BottomupAn
satz der partizipativen Demokratie über
gehen. Mehr Bürger_innen sowie zivilge
sellschaftliche Organisationen der natio
nalen Ebene müssen sich beteiligen, die 
Bürger_innen bedürfen einer echten 
Macht zur AgendaSetzung und die 
EUInstitutionen müssen responsiver 
werden.

Um diese Ziele zu erreichen, sollte den 
Bürger_innen ein echtes Recht der Agen
daSetzung zugestanden werden: Der 
Annahme der strategischen Agenda des 
Europäischen Rates sollte ein Prozess der 
Bürgerbefragung vorausgehen und die 
Europäische Bürgerinitiative bedarf einer 
direkten Rechtsfolge. Zwei klar unter
scheidbare Sets an Konsultationsinstru
menten, die sich entweder an Bürger_in
nen oder Interessengruppen und Organi
sationen der Zivilgesellschaft richten, soll
ten methodisch besser konzipiert werden. 
Alle Instrumente sollten über eine neu ge
staltete Internetseite Ihre Meinung zählt+ 
zugänglich sein und eindeutige Verfah
rensnummern sollten die Verfolgung je
der Initiative erleichtern. Ein integriertes 
System von nationalen Transparenzregis
tern sollte auf alle Verhandlungsführer_in
nen im Ratssystem angewandt werden. 
Alle dort enthaltenen Daten sollten auch 
über das europäische Transparenzregister 
zugänglich sein. Die Konferenz zur Zu
kunft Europas sollte als Pilotprojekt zur 
Einbeziehung von Bürger_innen sowie 
der Zivilgesellschaft in Vertragsänderun
gen konzipiert werden.
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